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Erfahrungen aus der Praxis
Die gewerkschaftliche
Interessenvertretung
im arbeitsrechtlichen Verfahren
Die Wahrnehmung der Interessen der Werktätigen im 
arbeitsrechtlichen Verfahren ist ein wichtiger Teil der 
gewerkschaftlichen Arbeit. Die Hauptform dieser Inter
essenvertretung stellt die Prozeßvertretung gemäß § 5 
Abs. 1 ZPO dar. Hier wird ein Vertreter der Gewerkschaft 
unmittelbar im arbeitsrechtlichen Verfahren für den 
Werktätigen aktiv, er vertritt direkt seine Interessen. Un
abhängig von der Prozeßvertretung können die Gewerk
schaften gemäß § 5 Abs. 2 ZPO, § 301 Abs. 2 AGB in jedem 
arbeitsrechtlichen Verfahren mitwirken, insbesondere um 
Stellung zu nehmen, Empfehlungen zur Sachaufklärung 
zu geben, Beweisanträge zu stellen oder eine Gerichts
kritik oder besondere Verfahrensauswertung zu beantra
gen. Während der Prozeßvertreter auf der Grundlage 
einer Prozeßvollmacht tätig wird1, erfolgt die Mitwirkung 
in Form einer entsprechenden Erklärung des Mitwirken
den. Beide Formen der Interessenvertretung stützen sich 
vor allem auf die Zusammenarbeit der Gewerkschaft mit 
den Kammern bzw. Senaten für Arbeitsrecht.

Hauptinhalt der Mitwirkung der Gewerkschaften im 
arbeitsrechtlichen Verfahren ist es, das sozialistische Ar
beitsrecht als Ausdruck der Übereinstimmung der gesell
schaftlichen und persönlichen Interessen verwirklichen zu 
helfen und seine gesellschaftliche Wirksamkeit ständig 
zu erhöhen.

Im Bezirk Gera haben die Gewerkschaften seit Jah
ren in mehr als 90 Prozent aller nach Verhandlung been
deten arbeitsrechtlichen Verfahren mitgewirkt bzw. Pro
zeßvertretungen übernommen. Im 1. Halbjahr 1978 betrug 
die gewerkschaftliche Teilnahme am Verfahren 96 Pro
zent. Diese Teilnahme erstreckte sich zu 42 Prozent auf 
Prozeßvertretungen gemäß § 5 Abs. 1 ZPO und zu 45 Pro
zent auf Mitwirkungen gemäß §5 Abs. 2 ZPO; in 13 Pro
zent der Verfahren wurden Prozeßvertretung und Mit
wirkung, zugleich wahrgenommen.

Gegenseitige Information — Grundlage 
für gute Zusammenarbeit

Diese guten Erfolge sind Ergebnis der kontinuierlichen 
und zielstrebigen Zusammenarbeit zwischen dem FDGB- 
Bezirksvorstand und dem Bezirksgericht sowie zwischen 
den FDGB-Rreisvorständen und den Kreisgerichten. Fra
gen der Interessenvertretung der Werktätigen durch die 
Gewerkschaften im arbeitsrechtlichen Verfahren werden 
in die Leitungstätigkeit dieser Organe einbezogen und 
sind Gegenstand ihrer Informationsbeziehungen unter
einander. Dabei haben sich in unserem Bezirk folgende 
Formen der gegenseitigen Information bewährt:

Die Direktoren der Gerichte übergeben zweimal im 
Jahr den Sekretariaten der FDGB-Kreisvorstände bzw. 
dem FDGB-Bezirksvorstand Einschätzungen zur Arbeits
rechtsprechung einschließlich der gewerkschaftlichen Pro
zeßvertretung und Mitwirkung. In der Regel hat die je
weilige Rechtskommission zum gleichen Zeitpunkt dem 
Sekretariat eine Einschätzung und Wertung vorzulegen. 
In Vorbereitung auf diese Einschätzung beraten die 
Rechtskommissionen der FDGB-Kreisvorstände und des 
FDGB-Bezirksvorstandes aktuelle Fragen der Prozeßver
tretung und der Mitwirkung der Gewerkschaften in ar
beitsrechtlichen Verfahren auf der Grundlage der Be
schlüsse und Hinweise des jeweiligen Vorstandes. Hierzu

tragen die Gerichte ihre Erfahrungen vor und ziehen aus 
den Beratungen Schlußfolgerungen für die eigene Tätig
keit. So helfen die Rechtskommissionen der Gewerkschaf
ten als ehrenamtliche Hilfsorgane ihrer gewerkschaftli
chen Leitung, den Stand der Entwicklung auf diesem 
Gebiet einzuschätzen und entsprechende Standpunkte 
vorzubereiten.

Quartalsweise bzw. halbjährlich wird in den „Arbeits
rechtlichen Informationen“ des FDGB-Bezirksvorstandes 
eine Auswertung der Prozeßvertretung und Mitwirkung 
durch die Gewerkschaften vorgenommen. Dieses Infor
mationsblatt, das seit 18 Jahren monatlich mit einer Auf
lage von 11 000 Exemplaren erscheint, erhalten alle Ge
werkschaftsleitungen, Konfliktkommissionen, Rechtskom
missionen der FDGB-Kreisvorstände und der Betriebs
gewerkschaftsleitungen sowie die Arbeitsrechtskommissio
nen der Kreis- und Bezirksvorstände der Industriegewerk
schaften und Gewerkschaften.

In den gewerkschaftlichen Rechtskonferenzen wird der 
Stand der Interessenyertetung im arbeitsrechtlichen Ver
fahren regelmäßig eingeschätzt. Ging es zunächst darum, 
die Teilnahme in allen Verfahren zu sichern, so stehen 
wir jetzt vor der Aufgabe, die Qualität der gewerkschaft
lichen Teilnahme, die sich vor allem in der Prozeßvertre
tung auswirkt, zu erhöhen.

In Tagungen mit den Direktoren der Kreisgerichte und 
in Tagungen der Arbeitsrichter werden sowohl inhaltliche 
Fragen aus arbeitsrechtlichen Verfahren behandelt als 
auch methodische Hinweise für die Organisierung der 
gewerkschaftlichen Teilnahme am Verfahren beraten. 
Diese Seite der Zusammenarbeit und Information hat sich 
als sehr positiv erwiesen, da die mündliche Information, 
Aussprache und Abstimmung durch noch so gute Berichte 
und Materialien nicht ersetzt werden kann. Besonders 
deutlich wurde das sichtbar bei der Einführung des AGB 
und der’ neuen UrlaubsVO.

Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit von Gewerk
schaft, Gericht und Staatsanwalt besteht darin, daß auf 
Grund solcher Informationen entsprechend den Notwendig
keiten schnell und operativ reagiert werden kann. Damit 
können arbeitsrechtliche Konflikte rechtzeitig erkannt 
und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Die 
Gerichte können dadurch bestimmte Verfahren noch 
wirksamer zur Anleitung für die Rechtsarbeit in den Be
trieben und für die Konfliktkommissionen nutzen. Prak
tisch wurde das z. B. auf dem Gebiet des Neuererrechts, 
zu dem verhältnismäßig wenig Verfahren bei den Ge
richten anhängig werden.

Formen der Qualifizierung der Prozeßvertreter

Die Qualifizierung der Prozeßvertreter erfolgt vor allem 
durch die Teilnahme an Prozeßvertreterlehrgängen oder 
durch die Möglichkeit der Konsultation zu Einzelfragen, 
wobei besonders durch die Arbeitsrichter der Kreisge
richte und des Bezirksgerichts umfassende Unterstützung 
gewährt wird.

Bewährt haben sich auch gemeinsame Erfahrungsaus
tausche mit den gewerkschaftlichen Prozeßvertretem bei 
den Rechtskommissionen der FDGB-Kreisvorstände. In 
der Regel sind dies ehrenamtliche Funktionäre, die über 
langjährige Erfahrungen im betreffenden Industriezweig 
verfügen und mindestens an einem 14tägigen Arbeits
rechtslehrgang der Gewerkschaft teilgenommen haben. 
Ihr besonderer Auftrag ist es, die Prozeßvertreter aus 
den Betrieben für ihre Aufgabe vorzubereiten und — 
wenn notwendig — bei der Herausarbeitung des gewerk
schaftlichen Standpunkts mitzuwirken. An dieser Stelle 
sollen einige Erfahrungen genannt werden, die der Er-


